
	
	
Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) 

 

	
Die Leistungen erhöhen sich und die Ansprüche sehen wie folgt aus: 

 

 

Eine wesentliche Verbesserung erfahren Pflegebedürftige vor allem im ambulanten 

Bereich. Die Tagespflege (teilstationäres Angebot) wurde um 50 % angehoben und 

es erfolgt keine Anrechnung mehr auf die ambulanten Sachleistungen oder das Pfle-

gegeld. 

Der Entlastungsbetrag nach § 45 a/b wird einheitlich auf 125 € festgelegt. Der Betrag 

bleibt weiterhin zweckgebunden und wird nicht ausgezahlt. 

 

 

 


